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Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Aachener Stadtbetrieb 
Beteiligte Dienststelle/n: 
 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

E 18/0078/WP15 
öffentlich 
 
18.04.2007 
 

Fuß- und Radweg zwischen Kalkbergstraße und Auf der Hüls; 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 28.2.20007 

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

08.05.2007 B 2 Entscheidung 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Bezirksvertretung Aachen - Eilendorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Der 

Antrag gilt damit als behandelt. 
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Erläuterungen: 

Im Jahr 2005 hat die Untere Wasserbehörde den damaligen Fachbereich Verkehr und Tiefbau nach 

ihrer regelmäßigen Bachbegehung auf den Steg über den Rödgerbach und dessen beschädigtes 

Geländer aufmerksam gemacht. Das Bauwerk war in den Verzeichnissen der städtischen 

Ingenieurbauwerke nicht erfasst. Als Sofortmaßnahme wurde das Geländer zunächst repariert. Da 

jedoch das Geländer auch nach der Reparatur nicht den Richtzeichnungen entspricht(d.h. im 

vorliegenden Fall ein Füllstabgeländer o.ä., 1 m hoch), wurde der Weg, der offensichtlich nur von 

untergeordneter Bedeutung ist, vorübergehend gesperrt. 

 

Nach Rücksprache im Bezirk wird der Weg jedoch tatsächlich von Fußgängern, insbesondere mit 

Hunden, gelegentlich genutzt, so dass eine dauerhafte Schließung des Weges und der Brücke nicht in 

Betracht kommt. 

 

Andererseits handelt sich bei dem Weg zum größeren Teil nicht um eine öffentliche Wegebeziehung 

und hat somit als Verbindung zwischen Kalkbergstraße und Auf der Hüls im Verkehrsnetz der Stadt 

weder als Fußweg noch als Radweg eine wichtige Bedeutung. Eine (Wieder-)Herstellung des Weges 

ist deshalb in Anbetracht der begrenzten Haushaltsmittel weder aus verkehrlicher noch aus 

straßenbautechnischer Sicht erforderlich. Zur Zeit geschieht die Benutzung dieses nicht öffentlichen 

Weges zudem auf eigene Gefahr. 

 

Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksüberwachung wird der Zustand der Brücke weiter beobachtet 

und ggf. werden Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge einer Sammelausschreibung für die 

Erneuerung von Geländern an Bauwerken im Stadtgebiet ist auch vorgesehen, das Geländer dieses 

Steges zu erneuern. Eine Erneuerung des gesamten Bauwerkes ist kurz- bis mittelfristig jedoch nicht 

geplant. 

 

 

 

Anlage/n: 

Antrag SPD - Fraktion 

 

 

 

 

 

 

 


